
GVO: § 64 Einkommensteuer und Körperschaftssteuer

§ 64  Einkommensteuer und Körperschaftssteuer 
 
1Verwertet der Gerichtsvollzieher Anteile an einer Kapitalgesellschaft (zum Beispiel durch Versteigerung), 
weist er den Schuldner darauf hin, dass die daraus resultierenden Einkünfte der Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer unterliegen können und gegebenenfalls in der entsprechenden Steuererklärung 
anzugeben sind. 2Anteile an einer Kapitalgesellschaft sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Genussscheine oder ähnliche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche 
Beteiligungen. 3Der Gerichtsvollzieher übersendet dem in § 19 oder § 20 der Abgabenordnung (AO) 
bezeichneten Finanzamt (Wohnsitzfinanzamt des Schuldners, wenn der Schuldner eine natürliche Person 
ist; wenn der Schuldner eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, dem 
Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung befindet) alsbald, spätestens aber binnen zwei 
Wochen vom Tage der Verwertung ab gerechnet, eine beglaubigte Abschrift des Protokolls über die Art der 
Verwertung. 4Sie soll mit der Steuernummer gekennzeichnet sein, unter welcher der Schuldner, der die 
verwerteten Anteile an der Kapitalgesellschaft innehatte, steuerlich geführt wird. 5Die Übersendung einer 
Abschrift des Protokolls kann unterbleiben, wenn die Übertragung der Anteile der notariellen Form bedarf. 
6Der Gerichtsvollzieher ist berechtigt und verpflichtet, den Vollstreckungsauftrag ohne Rücksicht auf das 
Steuerfestsetzungsverfahren nach den für ihn geltenden Dienstvorschriften abzuwickeln.


